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Regeste

Art. 29 Abs. 2 BV Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch ungenügende
Begründung der angefochtenen Verfügung und durch Nichteröffnung von nach dem
Vorbescheid erhobenen Abklärungsergebnissen vor Erlass der Verfügung. In casu keine
konkrete Bedeutung. Art. 28 IVG. Beweiswert eines Gutachtens. Invaliditätsbemessung
nach der gemischten Methode bei ganztägig verwertbarer eingeschränkter Arbeitsfähigkeit
(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 25. Februar 2010, IV
2008/348).
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